
 
 

LANDKREIS REUTLINGEN 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
 

Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachu ngen 
 

vom 17. Dezember 2020  
 
 

Aufgrund von § 3 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 
1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Mai 2020 (GBl. S. 260), in Verbin-
dung mit § 1 der Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung der Landkreisordnung 
vom 11. Dezember 2000 (GBl. 2001, S. 5), geändert durch Gesetz vom 28. Oktober 2015 
(GBl. S. 870, 876), hat der Kreistag des Landkreises Reutlingen am 17. Dezember 2020 fol-
gende Satzung beschlossen:  
 
 

§ 1 
Öffentliche Bekanntmachungen durch Bereitstellung im Internet 

 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Reutlingen erfolgen durch die Bereitstel-
lung im Internet unter der Adresse des Landkreises Reutlingen www.kreis-reutlingen.de unter 
der Rubrik Bekanntmachungen, soweit keine sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen. 
Vollständige Satzungen sind unter www.kreis-reutlingen.de unter der Rubrik Landkreis & Politik, 
Kreisrecht einsehbar. Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der Bereitstellung. 
 
(2) Die öffentlichen Bekanntmachungen können im Landratsamt Reutlingen, Geschäftsstelle 
Kreistag, Bismarckstraße 47, 72764 Reutlingen, während der Sprechzeiten des Landratsamts 
kostenlos eingesehen werden und sind gegen Kostenerstattung als Ausdruck zu erhalten. Aus-
drucke der öffentlichen Bekanntmachungen können unter Angabe der Bezugsadresse gegen 
Kostenerstattung zugesandt werden. 
 
(3) Sofern öffentliche Bekanntmachungen wegen sondergesetzlicher Bestimmungen durch die 
Bereitstellung im Internet nicht möglich sind, erfolgen öffentliche Bekanntmachungen durch Ein-
rücken in das "Reutlinger Amtsblatt". Auf der Internetseite des Landkreises wird auf die Veröf-
fentlichung hingewiesen. 
 
(4) Erscheint eine rechtzeitige Bekanntmachung nach § 1 Abs. 1 nicht möglich, so kann die öf-
fentliche Bekanntmachung in diesem Fall durch Einrücken in das "Reutlinger Amtsblatt" erfol-
gen (Notbekanntmachung). Die Bekanntmachung ist in der vorgeschriebenen Form zu wieder-
holen, sobald die Umstände es zulassen. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige 
Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung des Landkreises Reutlingen vom 
2. Mai 1994 außer Kraft. 
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Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Landkreisordnung für Ba-
den-Württemberg oder aufgrund der Landkreisordnung beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 3 Abs. 4 Landkreisordnung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
der öffentlichen Bekanntmachung dieser Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber dem Landkreis geltend gemacht worden ist. 
Die Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
 
Reutlingen, den 17. Dezember 2020 
 
Der Vorsitzende des Kreistages 
 
gez. Thomas Reumann 
Landrat 


